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I.      Allgemeines / Geltungsbereich 
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 

unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber einem Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB. 

4 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für Nachbestellungen. Für laufende und 
künftige Geschäftsverbindungen gelten die Verkaufsbedingungen als Rahmen-
bedingungen. Dies auch dann, wenn sie in Zukunft nicht ausdrücklich vereinbart 
wurden. 

5. Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten unsere „Einbauricht-
linien", „Einbauvorschriften", „Produktinformationen" sowie die technischen 
Merkblätter und Betriebs- und Wartungsanleitungen 

 
II.     Angebot / Angebotsunterlagen 

1. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt. Nach Bestellung des Käufers kommt der Vertrag durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Maßgebend für den Inhalt des Vertrages 
ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. 

2. Die Abgabe einer Eigenschaftszusicherung oder die Übernahme einer selbständigen 
Garantie bei Vertragsschluss bedarf darüber hinaus einer entsprechenden 
ausdrücklichen schriftlichen Kennzeichnung. 

3. Nachträgliche Änderungen des Vertragsinhalts sind ebenfalls schriftlich festzuhalten. 
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 
III.     Preise / Zahlungsbedingungen 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 
„ab Werk", ausschließlich Verpackung und Transportkosten, Versicherung und 
sonstige Nebenkosten; diese werden gesondert in Rechnung gestellt. Wir behalten 
uns zudem vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Änderungen aufgrund von Tarifabschlüssen o. ä. eintreten. Diese 
Änderungen werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen. Ergeben sich 
Forderungen von mehr als 5 % gegenüber dem ursprünglichen Preis, ist der Käufer 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. 

2. Für Teile/Produkte, die speziell nach den Wünschen des Käufers hergestellt werden, 
teilen wir dem Käufer unsere Fertigungsmenge mit. Der Käufer verpflichtet sich die 
ihm gegenüber bestätigten Mengen abzunehmen. 

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

4 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Unabhängig 
von einer solchen schriftlichen Vereinbarung gilt, dass sofern der Zahlungseingang 
innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum erfolgt, ein Skonto von 2 % auf den 
Nettorechnungsbetrag gewährt wird. Ansonsten ist der Rechnungsbetrag innerhalb 
von 30 Tagen, ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Von Anzahlungs- 
oder Teilzahlungen wird kein Skonto gewährt. Ein Skontoabzug von neuen 
Rechnungen wird nicht gewährt, solange noch offene Saldostände aus früheren 
Rechnungen bestehen. Zahlungen werden stets zum Ausgleich des ältesten 
Schuldpostens verwendet.  

5. Der Käufer kommt auch ohne Mahnung in Verzug, sofern er die Zahlungsfrist gemäß 
3.4 nicht einhält. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von mindestens 8 % über dem jeweilig veröffentlichten 
Basiszinssatz zu fordern. Der Käufer ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass 
uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7. Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks hereinzunehmen. Im Falle der 
Annahme von Schecks oder Wechseln im Einzelfall nach vorheriger Vereinbarung 
erfolgt dies nur erfüllungshalber unter Berechnung der Diskont- und Inkassospesen, 
welche vom Kunden unverzüglich in Bar zu vergüten sind. Endgültige Gutschrift von 
Akzepten und Schecks erfolgt nach deren Einlösung. Die Annahme von Schecks 
oder Wechseln erfolgt ohne Präjudiz für spätere Zahlungsverpflichtungen. Für 
rechtzeitige Vorzeigung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des 
Wechsels bei Nichteinlösung übernehmen wir keine Haftung. 

8. Wird ein Wechsel oder Scheck nicht rechtzeitig eingelöst oder ein eingeräumtes 
Zahlungsziel überschritten, so werden sämtliche zu diesem Zeitpunkt noch offenen 
Forderungen, auch gestundete und solche, für welche Wechsel oder Schecks 
gegeben sind, sofort zur Zahlung fällig. 

 
IV.    Lieferung / Lieferzeit 

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. Von uns angegebene Liefertermine sind grundsätzlich 
unverbindlich und stellen lediglich einen voraussichtlichen Liefertermin dar. 

2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers, insbesondere der 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen, voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Dieses Recht besteht auch aus nicht voll 
erfüllten Verpflichtungen aus vorhergehenden Lieferungen. 

3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. 

4. Sofern die Voraussetzungen von Ziffer IV.3 vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme oder Schuldnerverzug 
geraten ist. 

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferfrist auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, 
Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, 
verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der die Verzögerung bedingenden 
Ereignisse, soweit diese Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder 
Ablieferung von nicht nur unerheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese 
Umstände bei Vorlieferanten eintreten. 

6. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
7. Wir haften für Lieferverzug im Übrigen nur nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
8. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 

einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Vertragsver-
letzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns 
zuzurechnen. 

9. Sofern der Lieferverzug lediglich auf einfachem Verschulden beruht und nicht wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird, 
ist unsere Haftung für Verspätungsschäden in der Weise begrenzt, dass der Käufer 
für jede vollendete Woche des Verzugs je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5 
%des Preises für den Teil der Lieferung verlangen kann, der wegen des Verzugs 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das gesetzliche 
Rücktrittsrecht des Käufers bleibt unberührt. 

10.Versandfertig gemeldete Waren muss der Käufer unverzüglich, spätestens jedoch 
nach Ablauf einer Frist von 20 Kalendertagen nach Meldung, abrufen. Erfolgt kein 
Abruf, berechtigt uns dies, die Ware auf Lager zu nehmen und auf Gefahr des 
Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu behandeln 
oder anderweitig über die Ware zu verfügen und den Käufer in angemessener Frist 
neu zu beliefern. 

11.Wird der Versand oder die Zustellung der Ware auf Wunsch oder Veranlassung des 
Käufers verzögert, so kann, beginnend ab einem Monat nach Anzeige der Versand-
bereitschaft, Lagergeld in Höhe von 1% des Rechnungsbetrages für jeden ange-
fangenen Monat berechnet werden. Das Lagergeld wird auf 5% des Rechnungs-
betrages begrenzt, es sei denn, wir können höhere Lagerkosten nachweisen.  

 
V.     Mitwirkungspflichten des Käufers 

1. Mitwirkungsleistungen des Käufers, die im Rahmen des Vertrages ausdrücklich oder 
stillschweigend vereinbart werden, erfolgen ohne besondere Vergütung, es sei denn, 
es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, uns über sämtliche Tatsachen rechtzeitig zu informieren, 
aus denen sich Einflüsse auf die Leistungen/Lieferung ergeben, und sofern bei uns 
vorrätige Bestände und Produkten, die wir in Hinsicht auf die uns gemeldeten 
Produktionskapazitäten bereitgestellt haben, nicht oder nicht vollständig verwendet 
werden können. Verbleiben solche Restbestände, so übernimmt der Käufer im Falle 
vorzeitiger Änderung seiner Disposition die Bestände und die gegebenenfalls 
anfallenden Vernichtungskosten. Dies gilt auch für Produkte, bei denen wir seitens 
unserer Lieferanten Mindestbestellmengen ordern mussten, sofern wir den Kunden 
zuvor darauf hingewiesen hatten. 

3. Der Käufer gewährleistet, dass die von ihm zur Verarbeitung gelieferten Produkte 
hierzu geeignet sind. Wir sind nicht verpflichtet, die vom Käufer gelieferten Produkte 
auf die Beschaffenheit und die Geeignetheit zur Weiterverarbeitung zu untersuchen. 
Im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen sowie dann, wenn ein 
Bearbeitungsgegenstand zunächst geprüft, getestet und freigegeben worden ist, ist 
der Käufer verpflichtet, uns unaufgefordert schriftlich von jeder Produktänderung zu 
informieren. In den Fällen laufender Verarbeitung von Gegenständen ist der Käufer 
weiterhin verpflichtet, für jede Änderung der Fertigungsbedingungen in seinem 
Betrieb, insbesondere beim Austausch von Werkzeugen, Maschinen oder bei Ein-
führung neuer Fertigungsverfahren den von uns zu bearbeitenden Gegenstand auf 
die Abweichungen und Veränderungen hin zu untersuchen und uns von solchen 
Änderungen und Veränderungen schriftlich Mitteilung zu machen. 

4. Anweisungen unserer Käufer, die Materialauswahl oder sonstige Vorschriften oder 
Vorgaben, insbesondere Planungen, die unser Käufer macht, müssen wir nicht auf 
ihre Richtigkeit prüfen. 

5. Der Käufer hat daher sämtliche Anweisungen und Vorgaben, die er erteilt sowie die 
Qualität der uns vorgeschriebenen oder zur Verfügung gestellten Materialien auf 
Einhaltung der gesetzlichen und technischen Vorschriften hin zu überprüfen. 

6. Gerät der Käufer nach schriftlicher Mahnung hinsichtlich seiner Bereitstellungs- oder 
Mitwirkungspflicht in Verzug, stehen uns die gesetzlichen Rechte zu. 

7. Die Rücknahme von Ware durch uns, bedarf einer besonderen schriftlichen 
Vereinbarung, sofern wir nicht gesetzlich zur Rücknahme verpflichtet sind. Die 
Rücknahme von Waren kann stets nur dann erfolgen, wenn diese sich im 
Originalzustand befinden. Rücknahmekosten sind im Falle vereinbarter Rücknahme 
vom Käufer zu tragen. 

 
VI.    Gefahrübergang 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung  
„ab Werk" vereinbart. 

2. Die Gefahr für die Lieferung geht mit Verlassen unseres Werks, spätestens mit der 
Absendung der Lieferung bzw. mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer 
auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir 
ausnahmsweise den Transport auf unsere Kosten oder mit unseren Beförderungs-
mitteln durchführen, es sei denn es wurde etwas anderes schriftlich vereinbart. 

3. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, 
so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den 
Käufer über. 

4. Rücksendungen müssen frei Werk zu uns gesandt werden. Der Käufer trägt die 
Gefahr bei Rücksendungen so lange, bis Produkte von unserem Werk angenommen 
worden sind. 

5. Sofern der Käufer es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer. 

 
VII.   Montage 

1. Umfasst der uns erteilte Auftrag Montagearbeiten, sind vom Käufer/Besteller alle 
hierzu erforderlichen Vorleistungen auf seine Kosten zu erbringen. Vorleistungen 
dieser Art sind beispielsweise die Stellung von Strom, Pressluft, Wasser, Gerüsten, 
Hebezeugen sowie die Kosten für deren Aufbau. Seitens des Besteller/Käufers sind 
etwa erforderliche Maurer-, Flaschner- oder sonstige Arbeiten ebenfalls auf seine 
Kosten zu erbringen. Die vorher stehende Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.  

2. Den von uns gestellten Monteuren sind auf Anforderung kurzfristig Hilfskräfte und 
Gerätschaften zur Verfügung zu stellen. 
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3. Können Montagearbeiten durch von uns nicht zu vertretende Umstände nicht 
rechtzeitig begonnen oder fortgesetzt werden, sind wir berechtigt, die hierdurch 
entstehenden Kosten zu den jeweils geltenden üblichen Montagesätzen unseres 
Hauses in Rechnung zu stellen. 

4. Der Besteller/Käufer hat bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Lieferteile 
und Montagewerkzeuge genügend große und geeignete Räume und für das 
Montagepersonal den arbeitsrechtlichen Vorschriften entsprechende Arbeits- und 
Aufenthaltsräume zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen hat der Besteller/Käufer zum 
Schutz des Besitzers des Auftragnehmers und des Montagepersonals auf der 
Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes treffen 
würde. 

 
VIII.  Sachmängel 

Für Sachmängel haften wir wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich 

nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der 
Verjährungsfrist - ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer - einen Sachmangel 
aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. 

2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem 
Gefahrübergang (VI.). 

3. Der Käufer hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen 
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang zurückgehalten 

werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln 
stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge 
geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt 
die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen 
Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu bekommen. 

5. Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist 
zu gewähren.  

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer - unbeschadet etwaiger Schadens-
ersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für 
vergebliche Aufwendungen kann der Käufer nur verlangen, wenn wir den Mangel 
aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten haben. 

7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, 
bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, 
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren 
Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. Gleiches gilt sofern unsere 
Vorgaben zur Handhabung und sonstigen Anleitungen nicht beachtet werden. 

8. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport- , Wege- , Arbeits- , und Materialkosten, 
sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand 
der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers 
verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

9. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als 
der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

10.Für Schadensersatzansprüche gilt X. Weitergehende oder andere als in dieser Ziffer 
oder in X. geregelte Ansprüche wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 

 
IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte, Rechtsmängel 

Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land 
des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im 
folgenden Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen 
den Käufer berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Käufer 
innerhalb der in VIII.2 bestimmten Frist wie folgt: 

1. Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Liefer-
ungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht 
nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen 
Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minder-
ungsrechte zu. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Käufer nur verlangen, 
wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Unsere Pflicht zur 
Leistung von Schadensersatz richtet sich nach X. 

2. Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über 
die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich ver-ständigt, 
eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der 
Lieferung aus schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er 
verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein 
Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 

3. Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung 
zu vertreten hat. 

4. Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsver-
letzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine uns nicht voraussehbare 
Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert 
oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

5. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in IX. 1 geregelten Ansprüche 
des Käufers die Bestimmungen der VIII.4, VIII.5 und VIII.9 entsprechend. 

6. Weitergehende oder andere als in IX. geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns 
oder unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 

 
X. Gesamthaftung 

1. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs - sind ausgeschlossen. 

2. Hiervon ausgenommen sind: 
a) Schäden wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Im 

Falle einfacher Fahrlässigkeit ist jedoch die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

b) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
    wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. 

c) sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen, wobei unserer Pflichtverletzung die unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleichsteht. 

d) Schadensersatz wegen Unmöglichkeit oder wegen Unvermögens. 
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden. 
4. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
5. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, unserer Handelsvertreter und unserer 
Erfüllungsgehilfen. 
 

XI.    Eigentumsvorbehalt 
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben unser Eigentum bis zur 

Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung 
zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns gegen den 
Käufer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % 
übersteigt, werden wir auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der 
Sicherungsrechte freigeben. 

2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur 
Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung 
gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den 
Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser 
seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen 
Dritter hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 
771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 

4. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts  ist der Käufer verpflichtet, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Feuer- , Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muß der 
Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

5. Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zum 
Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. 
Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts erfordert keinen 
Rücktritt des Lieferers; in diesen Handlungen oder einer Pfändung der 
Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich erklärt. 

6. Hat der Käufer die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkauft, so tritt 
er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags 
(einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterver-
äußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte er-    / wachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies jedoch der 
Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 

7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 
Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

8. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der 
Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
 

XII.   Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
1. Für alle sich aus unseren Lieferungen und Leistungen ergebenden Rechte und 

Pflichten gilt für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens als Erfüllungsort. 
2. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts ist für Rechtsstreitigkeiten, die in die sachliche Zuständigkeit der 
Amtsgerichte fallen, das Amtsgericht Nürtingen und für Rechtsstreitigkeiten, die in 
die sachliche Zuständigkeit der Landgerichte fallen, das Landgericht Stuttgart als 
Gerichtsstand vereinbart. 

3  Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 

4. Die vom Käufer angegebenen Daten werden, soweit dies nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz zulässig ist (§§ 28, 29 BDSG), EDV-mäßig gespeichert und 
verarbeitet. 

5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Käufer einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstiger Bestandteile ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll 
durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahe kommt. Im Falle einer Lücke gilt dies entsprechend. 


